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Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der  
50. (ordentl.) Sitzung des Stadtrates der Stadt 
Hoyerswerda am 28.01.2014 gefassten Be-
schlüsse 
 

 

 

Der Stadtrat beschloss: 

1. Die Auswertung der Stellungnahmen der Öffentlich-

keit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange (TöB) aus der Beteiligung (Abwägung) 

zum Entwurf des Lärmaktionsplanes der Stadt Hoyers-

werda mit Stand vom September 2013 wird beschlos-

sen: 

siehe Anlage 1 der Beschlussvorlage 

2. Der Lärmaktionsplan mit Stand vom November 2013 

wird beschlossen: 

siehe Anlage 2 der Beschlussvorlage 
Beschluss-Nr.: 0854-I-13/504/50 

 
Der Stadtrat beschloss: 

Die personelle Besetzung des Gemeindewahlaus-

schusses der Großen Kreisstadt Hoyerswerda für die 

Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 gemäß Anlage 1. 
Beschluss-Nr.: 0862-I-13/505/50 

 
Der Stadtrat beschloss: 

Der Wirtschaftsplan 2014 für den Kommunalwald der 

Stadt Hoyerswerda wird gemäß der vorliegenden Pla-

nung des Staatsbetriebes Sachsenforst beschlossen. 
Beschluss-Nr.: 0863-I-13/506/50 

 
Der Stadtrat beschloss: 

Für die zwischen der DB Netz AG und der Stadt beste-

henden Kreuzungsvereinbarung zum Ausbau des 

Bahnüberganges Flugplatzstraße, wird der 1. Nachtrag 

beschlossen. 

Die erforderlichen Finanzmittel sind in der Haushalts-

und Finanzplanung entsprechend bereitzustellen. 
Beschluss-Nr.: 0866-I-13/507/50 
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Der Stadtrat beschloss: 

Der Stadtrat der Stadt Hoyerswerda widerruft die Ent-

sendung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadt-

entwicklungsgesellschaft Hoyerswerda mbH i. L. ge-

mäß § 98 Abs. 2 SächsGemO in nachfolgender Beset-

zung:  

1. Herr Oberbürgermeister Skora,  

2. Herr Schmidt,  

3. Herr Büchner,  

4. Herr Nasdala,  

5. Herr Jahnel. 
Beschluss-Nr.: 0870-I-14/508/50 

Der Stadtrat beschloss: 

Der Stadtrat der Stadt Hoyerswerda widerruft die Ent-

sendung der weiteren Mitglieder der Stadt Hoyerswer-

da in die Gesellschafterversammlung der Stadtentwick-

lungsgesellschaft Hoyerswerda mbH i. L. gemäß § 98 

Abs.1 SächsGemO in nachfolgender Besetzung:  

1. Herr Oberbürgermeister Skora, 2. Frau Dr. Kalt-

schmidt, 3. Herr Niemz, 4. Herr Pfeiffer, 5. Herr 

Blazejczyk. 
Beschluss-Nr.: 0871-I-14/509/50 

 

 

 

 
Zjawne wozjewjenje wo přewjedźenju wólbow 
 

Ze sćěhowacym zjawnym wozjewjenjom so na to 

skedźbni, zo so w blišim času komunalne wólby 

přewjedu.  

Politiske strony a wolerske zjednoćenstwa, kotrež 

chcedźa so k wólbam stajić, su namołwjene, swoje 

kandidatne Iisćiny (wólbne namjety) zapodać.  

Tohodla wobsahuje zjawne wozjewjenje tohorunja 

pokiwy za politiske strony a wolerske zjednoćenstwa, w 

kotrej formje a hač do hdy maja so wólbne namjety 

zapodać a za kotre politiske strony a wolerske 

zjednoćenstwa su podpěrowace podpisma trěbne. 

 

Dokładniše informacije namakaja so w hamtskich 

němskorěčnych wozjewjenjach. 

 

 

Bekanntmachung der Stadtratswahl am 25. Mai 
2014 in der Großen Kreisstadt Hoyerswerda 
 

Die Wahl des Stadtrates der Großen Kreisstadt 

Hoyerswerda für die Jahre 2014 bis 2019 findet am  

25. Mai 2014 statt. Die Wahl zum 8. Europäischen 

Parlament wird gemäß § 57 Abs. 2 KomWG organisa-

torisch mit den Kommunalwahlen verbunden. 

 

Die Wahl wird auf Grundlage 

- der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 

(SächsGemO) vom 21. April 1993 (SächsGVBl. S. 

301, 445) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

18. März 2003 (SächsGVBl. S. 55, 159), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Fortentwick-

lung des Kommunalrechts vom 28. November 2013 

(SächsGVBl. S. 822), 

- des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Freistaat 

Sachsen (Kommunalwahlgesetz – KomWG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 5. September 

2003 (SächsGVBl. S. 428, 2004 S. 182), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Fortentwick-

lung des Kommunalrechts vom 28. November 2013 

(SächsGVBl. S. 839) und 

- der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums 

des Innern zur Durchführung des Gesetzes über die 

Kommunalwahlen im Freistaat Sachsen (Kommunal-

wahlordnung – KomWO) vom 5. September 2003 

(SächsGVBl. S. 440), zuletzt geändert durch die 

zweite Verordnung des Sächsischen Staatsministeri-

ums des Innern zur Änderung der Kommunalwahl-

ordnung vom 29. November 2013 (SächsGVBl. S. 

842) 

durchgeführt. 

 
1. Zahl der zu wählenden Stadträte 

Gemäß § 29 Abs. 2 SächsGemO i.V.m. §§ 65 und 65 b 

Satz 2 KomWG sind in der Großen Kreisstadt Hoyers-

werda, mit einer amtlichen Einwohnerzahl von 36.024 

zum 31. Dezember 2012, 30 Stadträte zu wählen. 

 
2. Wahlgebiet 

Das Wahlgebiet für die Stadtratswahl ist gemäß § 2 

Abs. 1 Satz 1 KomWG das Gebiet der Großen Kreis-

stadt Hoyerswerda. 

 
3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-

schlägen 

Parteien und Wählervereinigungen sind aufgefordert, 

ihre Wahlvorschläge bei der 

 

Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses 

Stadt Hoyerswerda 

Zimmer 2.12 

S.-G.-Frentzel-Straße 1 

02977 Hoyerswerda 

 

ab dem Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung 

der Stadtratswahl bis zum 20. März 2014, 18:00 Uhr, 

schriftlich einzureichen. 
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Als fristgemäß eingegangen zählen alle Wahlvorschlä-

ge, die bis zum oben genannten Zeitpunkt bei der Vor-

sitzenden des Gemeindewahlausschusses vorliegen. 

Bei postalischem Versand liegt die Verantwortlichkeit 

für den fristgemäßen Eingang beim Einreicher des 

Wahlvorschlags. 

Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-

reicht werden, damit innerhalb der Einreichungsfrist 

eventuelle Mängel beseitigt oder fehlende Unterlagen 

ergänzt werden können. 

 
4. Wahlvorschläge 

Wahlvorschläge können von Parteien und Wählerver-

einigungen eingereicht werden. Jede Partei und jede 

Wählervereinigung kann nur einen Wahlvorschlag 

einreichen. Jeder Wahlvorschlag darf höchstens 45 

Bewerber enthalten. Ein Bewerber darf sich nicht in 

mehrere Wahlvorschläge aufnehmen lassen. 

Die Namen der Bewerber müssen in der durch die 

Mitglieder- oder Vertreterversammlung der Partei oder 

Wählervereinigung festgelegten Reihenfolge aufgeführt 

sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein, 

für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorge-

schlagen sein. 

 

Die Wahlvorschläge von Parteien und mitglied-

schaftlich organisierten Wählervereinigungen sind 

von dem für das Wahlgebiet zuständigen Vorstand 

oder sonst Vertretungsberechtigten eigenhändig zu 

unterzeichnen. Besteht der Vorstand oder sonst Vertre-

tungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt 

die Unterschrift von drei Mitgliedern, darunter die des 

Vorsitzenden oder seines Stellvertreters. 

 

Die Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich 

organisierten Wählervereinigungen sind von drei 

wahlberechtigten Angehörigen der Vereinigung, die an 

der Versammlung zur Bewerberaufstellung (vgl. Pkt. 5. 

Aufstellung von Bewerbern) teilgenommen haben, 

eigenhändig zu unterzeichnen. 

 

Dem Wahlvorschlag sind folgende Unterlagen beizufü-

gen: 

1. eine unwiderrufliche schriftliche Erklärung eines 

jeden Bewerbers, dass er seiner Aufnahme in den 

Wahlvorschlag zugestimmt hat und dass er für die-

selbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag 

aufgestellt ist sowie für jeden Bewerber eine Be-

scheinigung des Bürgeramtes der Stadt Hoyers-

werda, Dillinger Straße 1, 02977 Hoyerswerda, über 

seine Wählbarkeit, 

2. eine Ausfertigung der Niederschrift über die Ver-

sammlung zur Wahl der Bewerber mit der erforder-

lichen Versicherung an Eides statt, dass die Wahl 

der Bewerber in geheimer Wahl erfolgt ist und den 

Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und 

ihr Programm der Versammlung vorzustellen, 

3. im Falle der Anwendung von § 6c Abs. 1 Satz 4 

KomWG eine von dem für den Landkreis oder die 

Gemeinde zuständigen Vorstand oder sonst Vertre-

tungsberechtigen der Partei oder mitgliedschaftlich 

organisierten Wählervereinigung unterzeichnete 

schriftliche Bestätigung, dass die Voraussetzungen 

für dieses Verfahren vorlagen, 

4. beim Wahlvorschlag einer mitgliedschaftlich organi-

sierten Wählervereinigung zum Nachweis der mit-

gliedschaftlichen Organisation eine gültige Satzung, 

5. beim Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaftlich 

organisierten Wählervereinigung für jeden Unter-

zeichner des Wahlvorschlags eine Bescheinigung 

des Bürgeramtes, Dillinger Straße 1, 02977 

Hoyerswerda, über sein Wahlrecht und 

6. bei ausländischen Unionsbürgern eine Versiche-

rung an Eides Statt nach § 6a Abs. 3 KomWG. 

 

Für die Einreichung von Wahlvorschlägen und deren 

Anlagen gelten die Inhalts- und Formvorschriften des § 

16 KomWO. Die erforderlichen Vordrucke sind im Büro 

der Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, S.-

G.-Frentzel-Straße 1, 02977 Hoyerswerda, Zimmer 

2.12, erhältlich und können auf der Internetseite der 

Stadt Hoyerswerda - www.hoyerswerda.de – herunter 

geladen werden. 

 
5. Aufstellung von Bewerbern 

Als Bewerber einer Partei oder einer mitgliedschaft-

lich organisierten Wählervereinigung kann in einem 

Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in 

- einer Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusam-

mentritts wahlberechtigen Mitglieder im Wahlgebiet 

(Mitgliederversammlung) oder 

- einer Versammlung der aus ihrer Mitte gewählten 

Vertreter (Vertreterversammlung) 

hierzu in geheimer Wahl gewählt worden ist. Das Nä-

here über die Wahl von Vertretern für Vertreterver-

sammlungen, über Einberufung und Beschlussfähigkeit 

der Versammlung sowie über das Verfahren für die 

Wahl der Bewerber regeln die Parteien und mitglied-

schaftlich organisierten Wählervereinigungen durch 

ihre Satzung. 

 

Als Bewerber in Wahlvorschlägen nicht mitglied-

schaftlich organisierter Wählervereinigungen kann 

nur benannt werden, wer in einer Versammlung der 

zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten 

Angehörigen der Wählervereinigung von der Mehrheit 

der anwesenden Angehörigen hierzu gewählt worden 

ist. 

http://www.hoyerswerda.de/
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Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung 

ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegen-

heit zu geben, sich und ihr Programm der Versamm-

lung vorzustellen. 

 

Mit dem Wahlvorschlag ist eine Niederschrift über die 

Wahl der Bewerber mit Angaben zu Ort, Art und Zeit 

der Versammlung, Zahl der erschienenen Stimmbe-

rechtigten und dem Ergebnis der Wahlen einzureichen. 

Außerdem haben der Leiter und zwei von der Ver-

sammlung festgelegte stimmberechtigte Teilnehmer an 

Eides Statt zu versichern, dass die Bewerber Gelegen-

heit hatten, sich und ihr Programm der Versammlung 

vorzustellen. 

 
6. Unterstützungsunterschriften 

Jeder Wahlvorschlag für die Stadtratswahl muss von 

mindestens 100 Wahlberechtigten des Wahlgebietes, 

die keine Bewerber des Wahlvorschlags sein dürfen, 

unterschrieben werden (Unterstützungsunterschriften). 

Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-

schriftsleistung gegeben sein. 

 

Ausgenommen von der Forderung nach Beibringung 

von Unterstützungsunterschriften sind Wahlvorschläge 

von 

- Parteien, die im Sächsischen Landtag oder seit der 

letzten regelmäßigen Wahl im Stadtrat vertreten sind 

und 

- Wählervereinigungen, die seit der letzten regelmäßi-

gen Wahl im Stadtrat vertreten sind und der Wahlvor-

schlag von der Mehrheit der für die Wählervereini-

gung Gewählten, die dem Stadtrat zum Zeitpunkt der 

Einreichung angehören, unterschrieben ist. 

 

Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien oder 

Wählervereinigungen bedürfen dann der Unterstüt-

zungsunterschriften, wenn dies für mindestens einen 

Wahlvorschlagsträger erforderlich ist. 

 

Für die Leistung von Unterstützungsunterschriften gilt 

Folgendes: 

 

1. Die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses 

legt für Wahlvorschläge zur Stadtratswahl, die 

Unterstützungsunterschriften benötigen, unmittelbar 

nach deren Einreichung bis zum Ende der Einrei-

chungsfrist am 20. März 2014, 18:00 Uhr, das Ver-

zeichnis für die Unterstützungsunterschriften in 

Form von amtlichen Unterschriftsblättern im Neuen 

Rathaus der Stadt Hoyerswerda, S.-G.-Frentzel-

Straße 1, Zimmer 2.12, aus. 

2. Die Unterstützungsunterschrift muss vom Wahlbe-

rechtigten auf dem Unterschriftsblatt unter Angabe 

des Tages der Unterzeichnung eigenhändig vor Ort 

geleistet werden. Neben der Unterschrift sind Fami-

lienname, Vorname und die Anschrift (Hauptwoh-

nung) des Unterzeichners anzugeben. Auf Verlan-

gen hat er sich über seine Person auszuweisen. 

3. Die Identität und die Wahlberechtigung am Tag der 

Unterschriftsleistung werden von der Stadtverwal-

tung Hoyerswerda kostenfrei festgestellt. 

4. Ein Wahlberechtigter kann nur für einen Wahlvor-

schlag seine Unterstützungsunterschrift leisten. Hat 

ein Wahlberechtigter mehrere Wahlvorschläge un-

terstützt, so sind alle seine Unterstützungsunter-

schriften ungültig. Geleistete Unterstützungsunter-

schriften können nicht zurückgezogen werden. 

5. Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder wegen 

einer körperlichen Beeinträchtigung die Unterzeich-

nung durch Erklärung vor einem Beauftragten der 

Verwaltung ersetzen wollen, haben dies bei der 

Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses bis 

spätestens 13. März 2014 (7. Tag vor Ende der Ein-

reichungsfrist) schriftlich zu beantragen. Dabei sind 

die Hinderungsgründe glaubhaft zu machen. 

6. Die Unterstützungsunterschriften für die Stadtrats-

wahl können nach Einreichung des betreffenden 

Wahlvorschlages bis 20. März 2014, 18:00 Uhr, zu 

den unter Punkt 7 genannten Öffnungszeiten im 

Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Straße 1, Zimmer 

2.12, geleistet werden. 

 
7. Allgemeine Hinweise 

Während der folgenden Öffnungszeiten können die 

Wahlvorschläge eingereicht sowie die Unterstützungs-

unterschriften geleistet werden: 

 

montags bis mittwochs 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 

   13.00 Uhr - 16:00 Uhr 

donnerstags  8.00 Uhr - 12.00 Uhr und  

   13.00 Uhr - 18.00 Uhr 

freitags   8.00 Uhr - 12:00 Uhr 

 

am Samstag, den 15. März 2014 8.00 Uhr-12.00 Uhr 

 

 

Hoyerswerda, den 04.02.2014 

 

 

Skora 

Oberbürgermeister 
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Zjawne wozjewjenje wo přewjedźenju wólbow 

 

Ze sćěhowacym zjawnym wozjewjenjom so na to 

skedźbni, zo so w blišim času komunalne wólby 

přewjedu.  

Politiske strony a wolerske zjednoćenstwa, kotrež 

chcedźa so k wólbam stajić, su namołwjene, swoje 

kandidatne Iisćiny (wólbne namjety) zapodać.  

Tohodla wobsahuje zjawne wozjewjenje tohorunja 

pokiwy za politiske strony a wolerske zjednoćenstwa, w 

kotrej formje a hač do hdy maja so wólbne namjety 

zapodać a za kotre politiske strony a wolerske 

zjednoćenstwa su podpěrowace podpisma trěbne. 

 

Dokładniše informacije namakaja so w hamtskich 

němskorěčnych wozjewjenjach. 

 

 

Bekanntmachung der Ortschaftsratswahlen am 
25. Mai 2014 in der Großen Kreisstadt Hoyers-
werda 
 

Die Wahl der Ortschaftsräte in den Ortsteilen Brö-

then/Michalken, Dörgenhausen, Knappenrode, 

Schwarzkollm und Zeißig der Großen Kreisstadt 

Hoyerswerda für die Jahre 2014 bis 2019 findet am  

25. Mai 2014 statt. 

 

Die Wahl wird auf Grundlage 

- der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 

(SächsGemO) vom 21. April 1993 (SächsGVBl. S. 

301, 445) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

18. März 2003 (SächsGVBl. S. 55, 159), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Fortentwick-

lung des Kommunalrechts vom 28. November 2013 

(SächsGVBl. S. 822), 

- des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Freistaat 

Sachsen (Kommunalwahlgesetz – KomWG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 5. September 

2003 (SächsGVBl. S. 428, 2004 S. 182), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Fortentwick-

lung des Kommunalrechts vom 28. November 2013 

(SächsGVBl. S. 839) und 

- der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums 

des Innern zur Durchführung des Gesetzes über die 

Kommunalwahlen im Freistaat Sachsen (Kommunal-

wahlordnung – KomWO) vom 5. September 2003 

(SächsGVBl. S. 440), zuletzt geändert durch die 

zweite Verordnung des Sächsischen Staatsministeri-

ums des Innern zur Änderung der Kommunalwahl-

ordnung vom 29. November 2013 (SächsGVBl. S. 

842) 

durchgeführt. 

1. Zahl der zu wählenden Ortschaftsräte 

Gemäß § 66 Abs. 2 SächsGemO i.V.m. § 23 Abs. 2 der 

Neufassung der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt 

Hoyerswerda in der Fassung der 9. Änderungssatzung 

vom 19.12.2012 sind 

 
im Ortsteil Bröthen/Michalken 7 Ortschaftsräte, 

im Ortsteil Dörgenhausen 7 Ortschaftsräte, 

im Ortsteil Knappenrode 7 Ortschaftsräte, 

im Ortsteil Schwarzkollm 7 Ortschaftsräte und 

im Ortsteil Zeißig 7 Ortschaftsräte 

 

zu wählen. 

 
2. Wahlgebiet 

Das Wahlgebiet für die Ortschaftsratswahlen ist gemäß 

§ 35 Abs. 1 KomWG das Gebiet der jeweiligen Ort-

schaft. 

 
3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-

schlägen 

Parteien und Wählervereinigungen sind aufgefordert, 

ihre Wahlvorschläge bei der 

 

Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses 

Stadt Hoyerswerda 

Zimmer 2.12 

S.-G.-Frentzel-Straße 1 

02977 Hoyerswerda 

 

ab dem Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung 

der Ortschaftsratswahlen bis zum 20. März 2014, 

18:00 Uhr, schriftlich einzureichen. 

 
Als fristgemäß eingegangen zählen alle Wahlvorschlä-

ge, die bis zum oben genannten Zeitpunkt bei der Vor-

sitzenden des Gemeindewahlausschusses vorliegen. 

Bei postalischem Versand liegt die Verantwortlichkeit 

für den fristgemäßen Eingang beim Einreicher des 

Wahlvorschlags. 

 
Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-

reicht werden, damit innerhalb der Einreichungsfrist 

eventuelle Mängel beseitigt oder fehlende Unterlagen 

ergänzt werden können. 

 
4. Wahlvorschläge 

Wahlvorschläge können von Parteien und Wählerver-

einigungen eingereicht werden. Jede Partei und jede 

Wählervereinigung kann nur einen Wahlvorschlag 

einreichen.  
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Jeder Wahlvorschlag für die Ortschaftsratswahl darf 

 

im Ortsteil Bröthen/Michalken höchstens 11 Bewerber, 

im Ortsteil Dörgenhausen höchstens 11 Bewerber, 

im Ortsteil Knappenrode höchstens 11 Bewerber, 

im Ortsteil Schwarzkollm höchstens 11 Bewerber und 

im Ortsteil Zeißig höchstens 11 Bewerber  

 

enthalten.  

 

Ein Bewerber darf sich nicht in mehrere Wahlvorschlä-

ge aufnehmen lassen. 

Die Namen der Bewerber müssen in der durch die 

Mitglieder- oder Vertreterversammlung der Partei oder 

Wählervereinigung festgelegten Reihenfolge aufgeführt 

sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein, 

für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorge-

schlagen sein. 

 

Die Wahlvorschläge von Parteien und mitglied-

schaftlich organisierten Wählervereinigungen sind 

von dem für das Wahlgebiet zuständigen Vorstand 

oder sonst Vertretungsberechtigten eigenhändig zu 

unterzeichnen. Besteht der Vorstand oder sonst Vertre-

tungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt 

die Unterschrift von drei Mitgliedern, darunter die des 

Vorsitzenden oder seines Stellvertreters. 

 

Die Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich 

organisierten Wählervereinigungen sind von drei 

wahlberechtigten Angehörigen der Vereinigung, die an 

der Versammlung zur Bewerberaufstellung (vgl. Pkt. 5. 

Aufstellung von Bewerbern) teilgenommen haben, 

eigenhändig zu unterzeichnen. 

 

Dem Wahlvorschlag sind folgende Unterlagen beizufü-

gen: 

1. eine unwiderrufliche schriftliche Erklärung eines 

jeden Bewerbers, dass er seiner Aufnahme in den 

Wahlvorschlag zugestimmt hat und dass er für die-

selbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag 

aufgestellt ist sowie für jeden Bewerber eine Be-

scheinigung des Bürgeramtes der Stadt Hoyers-

werda, Dillinger Straße 1, 02977 Hoyerswerda, über 

seine Wählbarkeit, 

2. eine Ausfertigung der Niederschrift über die Ver-

sammlung zur Wahl der Bewerber mit der erforder-

lichen Versicherung an Eides statt, dass die Wahl 

der Bewerber in geheimer Wahl erfolgt ist und den 

Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und 

ihr Programm der Versammlung vorzustellen, 

3. im Falle der Anwendung von § 36 KomWG i.V.m. § 

6c Abs. 1 Satz 4 KomWG eine von dem für den 

Landkreis oder die Gemeinde zuständigen Vor-

stand oder sonst Vertretungsberechtigen der Partei 

oder mitgliedschaftlich organisierten Wählervereini-

gung unterzeichnete schriftliche Bestätigung, dass 

die Voraussetzungen für dieses Verfahren vorla-

gen, 

4. beim Wahlvorschlag einer mitgliedschaftlich organi-

sierten Wählervereinigung zum Nachweis der mit-

gliedschaftlichen Organisation eine gültige Satzung, 

5. beim Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaftlich 

organisierten Wählervereinigung für jeden Unter-

zeichner des Wahlvorschlags eine Bescheinigung 

des Bürgeramtes, Dillinger Straße 1, 02977 

Hoyerswerda, über sein Wahlrecht und 

6. bei ausländischen Unionsbürgern eine Versiche-

rung an Eides Statt nach § 6a Abs. 3 KomWG. 

 

Für die Einreichung von Wahlvorschlägen und deren 

Anlagen gelten die Inhalts- und Formvorschriften des § 

16 KomWO. Die erforderlichen Vordrucke sind im Büro 

der Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, S.-

G.-Frentzel-Straße 1, 02977 Hoyerswerda, Zimmer 

2.12, erhältlich und können auf der Internetseite der 

Stadt Hoyerswerda - www.hoyerswerda.de – herunter 

geladen werden. 

 
5. Aufstellung von Bewerbern 

Als Bewerber einer Partei oder einer mitgliedschaft-

lich organisierten Wählervereinigung kann in einem 

Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in 

- einer Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusam-

mentritts wahlberechtigen Mitglieder im Wahlgebiet 

(Mitgliederversammlung) oder 

- einer Versammlung der aus ihrer Mitte gewählten 

Vertreter (Vertreterversammlung) 

hierzu in geheimer Wahl gewählt worden ist. Das Nä-

here über die Wahl von Vertretern für Vertreterver-

sammlungen, über Einberufung und Beschlussfähigkeit 

der Versammlung sowie über das Verfahren für die 

Wahl der Bewerber regeln die Parteien und mitglied-

schaftlich organisierten Wählervereinigungen durch 

ihre Satzung. 

 

Als Bewerber in Wahlvorschlägen nicht mitglied-

schaftlich organisierter Wählervereinigungen kann 

nur benannt werden, wer in einer Versammlung der 

zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten 

Angehörigen der Wählervereinigung von der Mehrheit 

der anwesenden Angehörigen hierzu gewählt worden 

ist. 

 

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung 

ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegen-

heit zu geben, sich und ihr Programm der Versamm-

lung vorzustellen. 

http://www.hoyerswerda.de/
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Mit dem Wahlvorschlag ist eine Niederschrift über die 

Wahl der Bewerber mit Angaben zu Ort, Art und Zeit 

der Versammlung, Zahl der erschienenen Stimmbe-

rechtigten und dem Ergebnis der Wahlen einzureichen. 

Außerdem haben der Leiter und zwei von der Ver-

sammlung festgelegte stimmberechtigte Teilnehmer an 

Eides Statt zu versichern, dass die Bewerber Gelegen-

heit hatten, sich und ihr Programm der Versammlung 

vorzustellen. 
 

6. Unterstützungsunterschriften 

Jeder Wahlvorschlag für die Ortschaftsratswahl muss 
 

im Ortsteil Bröthen/Michalken von mindestens 20, 
im Ortsteil Dörgenhausen von mindestens 20, 
im Ortsteil Knappenrode von mindestens 20, 
im Ortsteil Schwarzkollm von mindestens 20 und 
im Ortsteil Zeißig von mindestens 20 
 

Wahlberechtigten des Wahlgebietes, die keine Be-

werber des Wahlvorschlags sein dürfen, unterschrie-

ben werden (Unterstützungsunterschriften). Die Wahl-

berechtigung muss zum  Zeitpunkt der Unterschrifts-

leistung gegeben sein. 
 

Ausgenommen von der Forderung nach Beibringung 

von Unterstützungsunterschriften sind Wahlvorschläge 

von 

- Parteien, die im Sächsischen Landtag oder seit der 

letzten regelmäßigen Wahl im Stadtrat oder im jewei-

ligen Ortschaftsrat durch eigenen Wahlvorschlag ver-

treten sind und 

- Wählervereinigungen, die seit der letzten regelmäßi-

gen Wahl im Stadtrat oder im jeweiligen Ortschaftsrat 

durch eigenen Wahlvorschlag vertreten sind und der 

Wahlvorschlag von der Mehrheit der für die Wähler-

vereinigung Gewählten, die dem Stadtrat bzw. dem 

jeweiligen Ortschaftsrat zum Zeitpunkt der Einrei-

chung angehören, unterschrieben ist. 
 

Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien oder 

Wählervereinigungen bedürfen dann der Unterstüt-

zungsunterschriften, wenn dies für mindestens einen 

Wahlvorschlagsträger erforderlich ist. 
 

Für die Leistung von Unterstützungsunterschriften gilt 

Folgendes: 

1. Die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses 

legt für Wahlvorschläge zu den Ortschaftsrats-

wahlen, die Unterstützungsunterschriften benöti-

gen, unmittelbar nach deren Einreichung bis zum 

Ende der Einreichungsfrist am 20. März 2014, 

18:00 Uhr, das Verzeichnis für die Unterstützungs-

unterschriften in Form von amtlichen Unterschrifts-

blättern im Neuen Rathaus der Stadt Hoyerswerda, 

S.-G.-Frentzel-Straße 1, Zimmer 2.12, aus. 

2. Die Unterstützungsunterschrift muss vom Wahlbe-

rechtigten auf dem Unterschriftsblatt unter Angabe 

des Tages der Unterzeichnung eigenhändig vor Ort 

geleistet werden. Neben der Unterschrift sind Fami-

lienname, Vorname und die Anschrift (Hauptwoh-

nung) des Unterzeichners anzugeben. Auf Verlan-

gen hat er sich über seine Person auszuweisen. 

3. Die Identität und die Wahlberechtigung am Tag der 

Unterschriftsleistung werden von der Stadtverwal-

tung Hoyerswerda kostenfrei festgestellt. 

4. Ein Wahlberechtigter kann nur für einen Wahlvor-

schlag seine Unterstützungsunterschrift leisten. Hat 

ein Wahlberechtigter mehrere Wahlvorschläge un-

terstützt, so sind alle seine Unterstützungsunter-

schriften ungültig. Geleistete Unterstützungsunter-

schriften können nicht zurückgezogen werden. 

5. Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder wegen 

einer körperlichen Beeinträchtigung die Unterzeich-

nung durch Erklärung vor einem Beauftragten der 

Verwaltung ersetzen wollen, haben dies bei der 

Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses bis 

spätestens 13. März 2014 (7. Tag vor Ende der Ein-

reichungsfrist) schriftlich zu beantragen. Dabei sind 

die Hinderungsgründe glaubhaft zu machen. 

6. Die Unterstützungsunterschriften für die Ortschafts-

ratswahl können nach Einreichung des betreffen-

den Wahlvorschlages bis 20. März 2014, 18:00 Uhr, 

zu den unter Punkt 7 genannten Öffnungszeiten im 

Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Straße 1, Zimmer 

2.12, geleistet werden. 

 
7. Allgemeine Hinweise 

Während der folgenden Öffnungszeiten können die 

Wahlvorschläge eingereicht sowie die Unterstützungs-

unterschriften geleistet werden: 

 

montags bis mittwochs 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 

   13.00 Uhr - 16:00 Uhr 

donnerstags  8.00 Uhr - 12.00 Uhr und  

   13.00 Uhr - 18.00 Uhr 

freitags   8.00 Uhr - 12:00 Uhr 

 

am Samstag, den 15. März 2014 8.00 Uhr-12.00 Uhr 

 

 

 

Hoyerswerda, den 04.02.2014 

 

 

Skora 

Oberbürgermeister 
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Öffentliche Ausschreibung nach § 12 Abs. 1 
VOB/A 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber: 

Stadt Hoyerswerda 

Fachbereich Innerer Service und Finanzen 

Zentrale Vergabestelle 

S. – G .- Frentzel - Str. 1 

02977 Hoyerswerda 

Tel. 03571 456549, Fax 03571 45786549 

E-Mail: Halina.Zschieschang@hoyerswerda-stadt.de 

 
b) Gewähltes Vergabeverfahren: 

Öffentliche Ausschreibung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 

VOB/A 

 

c) Die Auftragsvergabe erfolgt nicht auf elektro-

nischem Weg. 

 
d) Art des Auftrages, der Gegenstand der 
Ausschreibung ist: 

Bauauftrag – Estricharbeiten 

 
e) Ort der Ausführung: 

Lessing-Gymnasium Hoyerswerda 

Pestalozzistraße 1 

02977 Hoyerswerda 

 
f) Art und Umfang der Leistung: 

Beim Gesamtvorhaben "Umbau und Erweiterung Les-

sing-Gymnasium Hoyerswerda" erfolgt als Bestandteil 

des 2. Bauabschnittes der Neubau einer Zweifeld-

schulsporthalle. Der erste Bauabschnitt wurde im 1. 

Halbjahr 2012 abgeschlossen. Der 2. Bauabschnitt 

erfasst daneben die Sanierung der Bestandsgebäude. 

Dieser Abschnitt wurde mit Ende der Sommerferien 

2013 fertiggestellt. Mit den  Arbeiten zur Errichtung der 

Zweifeldschulsporthalle wurde im 3. Quartal 2013 be-

gonnen. Als Gesamtbauzeit sind 12 - 14 Monate vor-

gesehen. Der Baukörper der neuen Schulsporthalle 

wird am Standort der bereits abgebrochenen Sporthalle 

platziert. Die Anordnung erfolgt in Längsachse Nord-

Süd. Der Standort befindet sich im südöstlichen Be-

reich des Schulgrundstückes. Die Sporthalle gliedert 

sich in drei 1-geschossige Segmente, dem Sozialtrakt, 

dem Hallenkörper und dem Gerätetrakt. Die Schul-

sporthalle mit Sozial- und Gerätetrakt weist eine 

Grundfläche von 1.337 m² auf. Ihre lichten Maße be-

tragen ca. 28,50 m x 30,50 m x 7 m, teilbar in 2 Felder 

15 m x 27 m zuzüglich umlaufender Sicherheitsfläche. 

Der Gesamtbaukörper gliedert sich in den  

1-geschossigen hohen Hallenkörper und die 

1-geschossigen wesentlich niedrigeren Anbauten. Alle 

drei Gebäude weisen ein flaches Dach auf. Die Ge-

bäude werden monolithisch errichtet. 

Inhalt dieser Ausschreibung ist die Herstellung von 

Zementestrich als Heizestrich im Sozial- und Geräte-

trakt. 

 

Los 309 - Estricharbeiten; 

Vergabe – Nr. I/60.21/14/15-VOB  

 

Herstellung von Zementestrich als Heizestrich im Sozi-

al- und Gerätetrakt: 

 

370 m² schwimmender Zementestrich als Heizestrich 

 

g) Planungsleistungen sind nicht gefordert: 

 

h) Der Auftrag ist in mehrere Lose aufgeteilt. Die 

Angebote sind für jedes Los separat einzureichen. 

 
i) Ausführungsfrist: 

Beginn der Arbeiten: 24.03.2014 

Ende der Arbeiten: 11.04.2014 

 
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten 

Nebenangebote sind nur mit Abgabe eines Hauptan-

gebotes zugelassen. 

 
k) Anforderung der Vergabeunterlagen sind 
zu richten an: 

Die Vergabeunterlagen in Papierform sind bestellbar 

bei: 

SDV Vergabe GmbH 

Tharandter Straße 35 

01159 Dresden 

Tel. 0351 4203-1477 Fax 0351 4203-1460 

Mail: vergabeunterlagen@sdv.de 

URL: www.vergabe24.de 

 

Die Vergabeunterlagen in elektronischer Form werden 

auf www.vergabe24.de bereitgestellt. 

 
l) Kostenbeitrag für die Vergabeunterlagen: 

Papierform der Vergabeunterlagen: 18,50 EUR 

 

Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder E-Mail 

unter Angabe des Verwendungszwecks I/60.21/14/15-

VOB an die unter k) angegebene Adresse. Die Bezah-

lung kann durch Lastschrifteinzugsermächtigung, durch 

Verrechnungsscheck bzw. Überweisung auf das Konto 

der  

SDV Vergabe GmbH 

Ostsächsische Sparkasse Dresden 

Konto-Nr. 3200066228 

BLZ 850 503 00 

erfolgen. 
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Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang eines Zah-

lungsbeleges. Die Bestellung der Papierform ist mit 

kostenpflichtigen Zugang ebenfalls unter 

www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-

schrifteinzugsermächtigung möglich. Bei Vorliegen des 

Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im GAEB-

Format) erfolgt dessen Auslieferung bei der Papierform 

auf CD-ROM.  

 

Elektronische Form der Vergabeunterlagen: 11,90 EUR 

ist mit kostenpflichtigem Zugang unter 

www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-

schrifteinzugsermächtigung abrufbar. Das Entgelt wird 

nicht erstattet. 

 

m) Frist für Teilnahmeanträge entfällt 

 
n) Ablauf der Frist für die Einreichung der 
Angebote: 13.02.2014, 11.00 Uhr 

 
o) Anschrift, an die die Angebote 
SCHRIFTLICH zu richten sind: 

Stadt Hoyerswerda 

Fachbereich Innerer Service und Finanzen 

Zimmer 1.12 

S.-G.-Frentzel-Str. 1 

02977 Hoyerswerda 

 
p) Sprache, in der die Angebote abgefasst 

sein müssen:  deutsch 

 
q) Eröffnung der Angebote: 
13.02.2014, 11.00 Uhr 

 
Ort der Eröffnung der Angebote: 

Stadt Hoyerswerda 

Neues Rathaus 

S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda, 

1. Obergeschoss, Zimmer 1.16 

Bei der Eröffnung der Angebote dürfen nur Bieter und 

deren Bevollmächtigte anwesend sein. 

 

r) Geforderte Sicherheiten: nein 

 

s) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 

16 VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen 

Vertragsbedingungen der Vergabeunterlagen. 

 
t) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: 

Die Rechtsform der Bietergemeinschaft ist beliebig. 

Verlangt werden jedoch eine gesamtschuldnerische 

Haftung und die Benennung eines bevollmächtigten 

Vertreters. 

 

u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung 
der Eignung des Bieters: 

• Kopie über den Eintrag in der Handwerksrol-

 le/-karte 

• Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeummel-

 dung 

• Nachweis der Rechts- und Gesellschaftsform 

 mit entsprechendem Auszug aus dem Han-

 delsregister 

• Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 a – i VOB/A, 

 insbesondere die Vorlage von aussagekräfti

 gen Referenzen über die Erbringung ver

 gleichbarer Leistungen 

• Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtver-

 sicherung 

• gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der 

 Berufsgenossenschaft und der Krankenkasse 

Hinweis: Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als 

 drei Monate sein. 

 

Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in 

die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bau-

unternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-

führt werden. Der Nachweis kann auch durch Eigener-

klärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur 

Eignung) erbracht werden. Hinweis: Soweit zuständige 

Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, 

deren Angebote in die engere Wahl kommen, die ent-

sprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Der Bieter 

kann die geforderten Angaben auch durch Einzelnach-

weise erbringen.  

 

v) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am: 
14.03.2014 

 
w) Nachprüfstelle: 

Landratsamt Bautzen 

Rechts- und Kommunalamt 

Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen 

Tel.: 03591 5251 15300, Fax: 03591 5250 15300 

E – Mail: rechts-kommunalamt@lra-bautzen.de 

 
SONSTIGES: 

 

Ergebnisse der Submission können unter Beilage eines 

frankierten und adressierten Rückumschlages im An-

gebotsschreiben angefordert werden. 

 

Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungsblatt: 

 

Online auf www.vergabe24.de am: .22.01.2014 

Gedruckte Fassung am:  24.01.2014 

 

Hoyerswerda, 15.01.2014 

http://www.vergabe24.de/
http://www.vergabe24.de/
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Auftragsbekanntmachung (Richtlinie 
2004/18/EG)  
 
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber 

 
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n) 

Offizielle Bezeichnung: Stadt Hoyerswerda 

Postanschrift:  S.-G.-Frentzel-Str.1 

Ort:   Hoyerswerda 

Postleitzahl:  D-02977 

Land:   Deutschland (DE) 

Kontaktstelle:  Fachbereich Innerer Service 

   und Finanzen 

   - Zentrale Vergabestelle - 

Bearbeiter:  Frau Halina Zschieschang 

Telefon:   +49 3571 456549 

E – Mail:  Halina.Zschieschang@hoyerswerda-stadt.de 

Fax:   +49 3571 45786549 

Internet:   www.hoyerswerda.de 

 
Weitere Auskünfte erteilen: 

die oben genannte Kontaktstelle sowie  

Frau Ines Hofmann-Dubrau vom Fachbereich Bau 

- Technisches Gebäude und Liegenschaftsmanage-

ment - 

S.-G.-Frentzel-Str. 1, D-02977 Hoyerswerda 

Tel. +49 3571 456548, Fax +49 3571 45786548  

E - Mail: Ines.Hofmann-Dubrau@hoyerswerda-stadt.de 

 
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen sind 
erhältlich bei: 

(siehe auch unter IV.3.3) 

 

Offizielle Bezeichnung: SDV Vergabe GmbH 

Postanschrift:  Tharandter Straße 35 

Ort:   Dresden 

Postleitzahl:  D-01159 

Land:   Deutschland 

Telefon:   +49 351 4203-1477 

E – Mail:  vergabeunterlagen@sdv.de 

Fax:   +49 351 4203-1460 

Internet:   www.vergabe24.de 

 
Angebote sind zu richten an: 

Fachbereich Innerer Service und Finanzen 

- Zentrale Vergabestelle - 

S.-G.-Frentzel-Str. 1 

D-02977 Hoyerswerda 

Deutschland 

 
I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers und 
Haupttätigkeiten 

Regional- oder Lokalbehörde – Allgemeine öffentliche 

Verwaltung 

Der öffentliche Auftraggeber beschafft nicht im Auftrag 

anderer öffentlicher Auftraggeber. 

 
Abschnitt II: Auftragsgegenstand 
II.1) Beschreibung 
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den öf-
fentlichen Auftraggeber 

 

Umbau und Erweiterung Lessing-Gymnasium Hoyers-

werda, 2. Bauabschnitt – Neubau einer Zweifeldschul-

sporthalle, Pestalozzistraße 1, 02977 Hoyerswerda, 

Deutschland 

Los 313 – Tischlerarbeiten Innen; Vergabe-Nr. 

I/60.21/14/14-VOB 

 
II.1.2) Art des Auftrags und Ort der Ausführung 

Bauauftrag 

 

Hauptausführungsort: D-02977 Hoyerswerda 

 

NUTS – Code:  DED23 

 
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung 

Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag. 

 
II.1.4) Angaben zur Rahmenvereinbarung 

keine Rahmenvereinbarung  

 
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags 

Beim Gesamtvorhaben "Umbau und Erweiterung Les-

sing-Gymnasium Hoyerswerda" erfolgt als Bestandteil 

des 2. Bauabschnittes der Neubau einer Zweifeld-

schulsporthalle. Der erste Bauabschnitt wurde im 1. 

Halbjahr 2012 abgeschlossen. Der 2. Bauabschnitt 

erfasst daneben die Sanierung der Bestandsgebäude. 

Dieser Abschnitt wurde mit Ende der Sommerferien 

2013 fertiggestellt. Mit den  Arbeiten zur Errichtung der 

Zweifeldschulsporthalle wurde im 3. Quartal 2013 be-

gonnen. Als Gesamtbauzeit sind 12 - 14 Monate vor-

gesehen. Der Baukörper der neuen Schulsporthalle 

wird am Standort der bereits abgebrochenen Sporthalle 

platziert. Die Anordnung erfolgt in Längsachse Nord-

Süd. Der Standort befindet sich im südöstlichen Be-

reich des Schulgrundstückes. Die Sporthalle gliedert 

sich in drei 1-geschossige Segmente, dem Sozialtrakt, 

dem Hallenkörper und dem Gerätetrakt. Die Schul-

sporthalle mit Sozial- und Gerätetrakt weist eine 

Grundfläche von 1.337 m² auf. Ihre lichten Maße be-

tragen ca. 28,50 m x 30,50 m x 7 m, teilbar in 2 Felder 

15 m x 27 m zuzüglich umlaufender Sicherheitsfläche. 

Der Gesamtbaukörper gliedert sich in den 1-

geschossigen hohen Hallenkörper und die 1-

geschossigen wesentlich niedrigeren Anbauten. Alle 

drei Gebäude weisen ein flaches Dach auf. Die Ge-

mailto:Halina.Zschieschang@hoyerswerda-stadt.de
http://www.hoyerswerda.de/
mailto:vergabeunterlagen@sdv.de
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bäude werden monolithisch errichtet. 

Inhalt dieser Ausschreibung ist die Herstellung, Liefe-

rung und Einbau von Innentüren im Sozialtrakt der 2-

Feld-Schulsporthalle. 

 
II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche 
Aufträge (CPV) 

Hauptgegenstand 

45000000 (Bauarbeiten) 

 

Zusatzteil keine 

 

Ergänzende Gegenstände 

45210000 (Bauleistungen im Hochbau) 

45212225 (Bau von Sporthallen) 

45421131 (Einbau von Türen) 

 
II.1.7) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungs-
übereinkommen (GPA) 

 

II.1.8) Aufteilung in Lose: nein 

 
II.1.9) Nebenangebote sind nicht zugelassen.  
II.2) Menge oder Umfang des Auftrags 
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang 

 

Los 313 – Tischlerarbeiten Innen 

Vergabe-Nr. I/60.21/14/14-VOB 

 

Herstellung, Lieferung und Einbau von Innentüren im 

Sozialtrakt der 2-Feld-Schulsporthalle: 

 

18 Stck. Innentüren;  

18,0 lfm WC-Trennwandsystem;  

4 Stck. Innentüren mit BS-Anforderungen 

 
II.2.2) keine Optionen 
II.3) Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der 
Auftragsausführung 

 

Beginn der Auftragsausführung: 11.04.2014 

Ende der Auftragsausführung: 06.06.2014 

 
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle 
und technische Informationen 

 
III.1) Bedingungen für den Auftrag 
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten 

 

Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der 

Auftragssumme;  

Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der Ab-

rechnungssumme 

 

III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungs-
bedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen 
Vorschriften 

Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 16 

VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen Ver-

tragsbedingungen der Vergabeunterlagen. 

 
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die 
der Auftrag vergeben wird 

Die Rechtsform der Bietergemeinschaft ist beliebig. 

Verlangt werden jedoch eine gesamtschuldnerische 

Haftung und die Benennung eines bevollmächtigten 

Vertreters. 

 
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die 

Auftragsausführung  Keine 

 
III.2) Teilnahmebedingungen 
III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilneh-
mers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in 
einem Berufs- oder Handelsregister 

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um 

die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: 

 

Der Bieter hat mit seinem Angebot zum Nachweis 

seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-

keit eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein 

zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von 

Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) 

nachzuweisen, § 6 EG Abs. 3 Nr. 2 VOB/A. Der Nach-

weis der Eignung kann auch durch Eigenerklärungen 

gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) 

erbracht werden.  

Hinweis: Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen 

bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die 

engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheini-

gungen vorzulegen.  

Der Bieter kann die geforderten Angaben auch durch 

Einzelnachweise erbringen. Die Eintragung in ein 

gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist 

als Nachweis zugelassen. Bei ausländischen Bietern 

sind gleichwertige Bescheinigungen des Herkunftslan-

des vorzulegen (vgl. § 6 EG Abs. 4 Nr. 2 VOB/A).  

 

Die Vergabestelle wird für den Bieter, der den Auftrag 

erhalten soll, zur Bestätigung seiner Erklärung einen 

Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 a 

Gewerbeordnung anfordern. 

 
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungs-
fähigkeit 

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um 

die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: 

entfällt 
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III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit 

 

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um 

die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: 

entfällt 

 

III.2.4) Vorbehaltene Aufträge nein 

 
Abschnitt IV: Verfahren 
IV.1) Verfahrensart 

Offenes Verfahren 

 
IV.2) Zuschlagskriterien 
IV.2.1) Zuschlagskriterien 

niedrigster Preis 

 
IV.2.2) Es wird keine elektronische Auktion 
durchgeführt. 

 
IV.3) Verwaltungsangaben 
IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftragge-
ber 

Los 313 – Tischlerarbeiten Innen I/60.21/14/14-VOB 

 
IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen derselben 
Aufträge: 

Vorinformation im Amtsblatt der Europäischen Union – 

Nr. 2013/S 115-195578 vom 15.06.2013  

 
IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Aus-
schreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der 
Beschreibung 

Die Unterlagen sind kostenpflichtig.  

 

Die Vergabeunterlagen in Papierform sind erhältlich 

bei: 

SDV Vergabe GmbH 

Tharandter Straße 35 

D-01159 Dresden 

Tel. +49 351 4203-1477 

Fax +49 351 4203-1460 

Mail: vergabeunterlagen@sdv.de 

URL: www.vergabe24.de 

 

Die Vergabeunterlagen in elektronischer Form werden 

auf www.vergabe24.de bereitgestellt. 

 

Papierform der Vergabeunterlagen: 

 

Los 313 – Tischlerarbeiten Innen 20,23 EUR 

 

Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder E-Mail 

unter Angabe des Verwendungszwecks I/60.21/14/14-

VOB an die oben angegebene Adresse. Die Bezahlung 

kann durch Lastschrifteinzugsermächtigung, Verrech-

nungsscheck bzw. Überweisung auf das Konto der  

 

SDV Vergabe GmbH 

Ostsächsische Sparkasse Dresden 

Konto-Nr. 3200066228 

BLZ 850 503 00    erfolgen. 

 

Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang eines Zah-

lungsbeleges. Die Bestellung der Papierform ist mit 

kostenpflichtigen Zugang ebenfalls unter 

www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-

schrifteinzugsermächtigung möglich. Bei Vorliegen des 

Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im GAEB-

Format) erfolgt dessen Auslieferung bei der Papierform 

auf CD-ROM.  

 

Elektronische Form der Vergabeunterlagen: 11,90 EUR 

ist mit kostenpflichtigem Zugang unter 

www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-

schrifteinzugsermächtigung abrufbar.  

 

Das Entgelt wird nicht erstattet. 

 
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Ange-
bote 

19.02.2014  11.00 Uhr 

 
IV.3.5) Tag der Absendung der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe 

entfällt 

 
IV.3.6) Sprache, in der die Angebote verfasst wer-

den können  deutsch  

 
IV.3.7) Bindefrist des Angebotes 

 

bis 28.03.2014 

 
IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote 

 

Tag / Uhrzeit: siehe unter IV.3.4) 

 

Ort:  Stadt Hoyerswerda 

  Neues Rathaus 

  S.-G.-Frentzel-Str. 1 

  D-02977 Hoyerswerda 

  Erdgeschoss, Zimmer 1.16 

(Hinweis: Der Raum ist nur zur Submission besetzt!) 

 

Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend 

sein dürfen: 

 

Bieter und deren Bevollmächtigte 

mailto:vergabeunterlagen@sdv.de
http://www.vergabe24.de/
http://www.vergabe24.de/
http://www.vergabe24.de/
http://www.vergabe24.de/
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Abschnitt VI: Weitere Angaben 

 

VI.1) Dies ist kein wiederkehrender Auftrag. 

 
VI.2) Angaben zu Mitteln der Europäischen Uni-
on 

 

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben 

und/oder Programm, dass aus Mitteln der Europäi-

schen Union finanziert wird. 

 

Es handelt sich um folgendes Vorhaben und/oder Pro-

gramm:  

 

"Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) 

der Europäischen Union" und "Förderprogramm Inves-

tive Schulhausbauförderung des Freistaates Sachsen"  

 
VI.3) Zusätzliche Angaben 

 

Ergebnisse der Submission können unter Beilage eines 

ausreichend frankierten und adressierten Rückum-

schlages im Angebotsschreiben angefordert werden. 

 
VI.4) Nachprüfungsverfahren 
VI.4.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfah-
ren 

 

Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen  

   1. Vergabekammer des  

   Freistaates Sachsen 

Postanschrift:  Postfach 101364 

Ort:   Leipzig 

Postleitzahl:  D-04013 

Land:   Deutschland 

Telefon:   +49 341 977-1040 

Fax:   +49 341 977-1049 

E – Mail:  poststelle@lds.sachsen.de 

Internet:   www.lds.sachsen.de 

 
VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen 

 

Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechts-

behelfen: 

 

Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren 

nur auf Antrag ein.  

Der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfah-

rens vor der Vergabekammer ist unzulässig, soweit: 

1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Ver-

gabevorschriften bereits im Vergabeverfahren erkannt 

und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich 

gerügt hat;  

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die auf Grund 

der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens 

bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten 

Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegen-

über dem Auftraggeber gerügt werden;  

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 

Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens 

bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten 

Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegen-

über dem Auftraggeber gerügt werden;  

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mittei-

lung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 

wollen, vergangen sind.  

Das gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der 

Unwirksamkeit des Vertrages nach § 101b Abs. 1 Nr. 2 

GWB.  

§ 101a Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt. 

 
VI.4.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einle-
gung von Rechtsbehelfen erhältlich sind 

 

Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen  

   1. Vergabekammer des  

   Freistaates Sachsen 

Postanschrift:  Postfach 101364 

Ort:   Leipzig 

Postleitzahl:  D-04013 

Land:   Deutschland 

Telefon:   +49 341 977-1040 

Fax:   +49 341 977-1049 

E – Mail:  poststelle@lds.sachsen.de 

Internet:   www.lds.sachsen.de 

 
VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntma-
chung an das Supplement zum Amtsblatt der Euro-
päischen Union in Luxemburg 

 

20.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:poststelle@lds.sachsen.de
http://www.lds.sachsen.de/
mailto:poststelle@lds.sachsen.de
http://www.lds.sachsen.de/
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Satzung der Großen Kreisstadt Hoyerswerda über die 3. Satzung zur Änderung der Gestaltungssat-
zung „Hoyerswerda – Altstadt“ 
 

Schlussbekanntmachung zum Beschluss des Stadtrates der Stadt Hoyerswerda zur 3. Satzung zur Änderung der Ge-

staltungssatzung „Hoyerswerda – Altstadt“ gemäß § 4 Abs. 3 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 

(SächsGemO) 

 

1. Die 3. Satzung zur Änderung der Gestaltungssatzung „Hoyerswerda – Altstadt“ wurde entsprechend § 4 Abs. 2 

 SächsGemO in Verbindung mit § 89 Abs. 1 Sächsische Bauordnung (SächsBO), alle Gesetze in der jeweils 

 gültigen Fassung, vom Stadtrat der Stadt Hoyerswerda in seiner 48. (ordentlichen) Sitzung am 26.11.2013, 

 bestehend aus dem Satzungstext und den Anlagen 1 bis 5 zur Satzung, als Satzung gemäß § 4 Abs. 2 

 SächsGemO beschlossen.  

 

2. Der Beschluss wird hiermit gemäß § 4 Abs. 3 SächsGemO i. d. g. F. bekannt gemacht. Die 3. Satzung zur 

 Änderung der Gestaltungssatzung „Hoyerswerda – Altstadt“ tritt am Tage dieser Bekanntmachung in Kraft. 

 

3. Die 3. Satzung zur Änderung der Gestaltungssatzung „Hoyerswerda – Altstadt“ ist im Fachbereich Bau der 

 Stadt Hoyerswerda, Altes Rathaus, Markt 1 niedergelegt. Jedermann kann dort im Fachdienst Stadtplanung, 

 Zimmer 1.11, während der Sprechzeiten  

 

  Montag  8.30 – 12.00 Uhr 

  Dienstag 8.30 – 12.00 Uhr + 13.00 – 16.00 Uhr  

  Mittwoch geschlossen, Termine nach Vereinbarung 

  Donnerstag 8.30 – 12.00 Uhr + 13.00 – 18.00 Uhr  

  Freitag  8.30 – 12.00 Uhr  

 

 in die Satzungsunterlagen einsehen und über deren Inhalt Auskunft erlangen.  

 

Geltungsbereich 

 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 3. Satzung zur Änderung der Gestaltungssatzung „Hoyerswerda – 

Altstadt“ betrifft die Herausnahme von Flächen aus dem Geltungsbereich der rechtskräftigen Gestaltungssatzung 

„Hoyerswerda – Altstadt“, und zwar im Gebiet I (Alte Berliner Straße, Teschenstraße, Spremberger Straße, Grünstraße, 

Kleine Bleiche) sowie im Gebiet II (nordöstlicher Bereich an der Schulstraße).  

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 3. Satzung zur Änderung der Gestaltungssatzung „Hoyerswerda – 

Altstadt“ ist in nachfolgender Übersichtskarte nachrichtlich wiedergegeben. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satzung der Großen Kreisstadt 

Hoyerswerda über die 3. Satzung zur 

Änderung der Gestaltungssatzung 

„Hoyerswerda – Altstadt“ 

 

 

 
    Räumlicher Geltungsbereich 

 

Beschluss zur 3. Satzung zur Ände-

rung der Gestaltungssatzung 

„Hoyerswerda – Altstadt“  

vom 26.11.2013 
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Da eine eindeutige räumliche Bezeichnung nicht möglich ist, sind die entsprechenden Informationen zum Geltungsbe-

reich den Anlagen 1 bis 4 zu entnehmen. 

Im Einzelnen betrifft dies die Herausnahme der Geltungsbereiche der nachfolgenden Bebauungspläne aus dem Gel-

tungsbereich der rechtskräftigen Gestaltungssatzung „Hoyerswerda – Altstadt“: 

- 2. Änderung des Bebauungsplanes „Grünstraße / Spremberger Straße“ (Anlage 1) 

- 3. Änderung des Bebauungsplanes „Grünstraße / Spremberger Straße“ (Anlage 2) 

- 2. Änderung des Bebauungsplanes "Spremberger Straße / Teschenstraße" (Anlage 3) 

- Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Einzelhandelsstandort Schulstraße, östlicher Teil“ (Anlage 4). 

 

Der geänderte räumliche Geltungsbereich der Gestaltungssatzung „Hoyerswerda – Altstadt“ ergibt sich aus der Über-

sichtskarte (Anlage 5). 

 

 

 

 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO 

 

Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

SächsGemO zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande ge-

kommen.  

 

Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 

verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 

 Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.  

 

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 SächsGemO geltend gemacht worden, so kann auch nach Ab-

lauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

 

Hoyerswerda, den 16.01.2014 

 

 

Skora 

Oberbürgermeister 

 

 
Anlagen 

Satzungstext 

Anlage 1 2. Änderung des Bebauungsplanes „Grünstraße/ Spremberger Straße“ 

Anlage 2 3. Änderung des Bebauungsplanes „Grünstraße/ Spremberger Straße“  

Anlage 3 2. Änderung des Bebauungsplanes „Spremberger Straße / Teschenstraße“ 

Anlage 4 Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Einzelhandelsstandort Schulstraße, östlicher Teil“ 

Anlage 5 Übersichtskarte zum geänderten räumlichen Geltungsbereich der Gestaltungssatzung 

  „Hoyerswerda – Altstadt“ 
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3. Satzung zur Änderung der Gestaltungssatzung „Hoyerswerda – Altstadt“ 

 

Auf der Grundlage des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 18.03.2003 (SächsGVBl. S. 55, 159) in Verbindung mit § 89 Abs. 1 Sächsische Bauordnung 

(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. S. 200 ff), alle Gesetze in der jeweils gültigen Fassung, hat der Stadtrat der 

Stadt Hoyerswerda am 26.11.2013 folgende 3. Satzung zur Änderung der Gestaltungssatzung „Hoyerswerda – Altstadt“ 

beschlossen. 

 
Artikel 1 

 
§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 

 

Aus dem räumlichen Geltungsbereich der Gestaltungssatzung „Hoyerswerda – Altstadt“  

 

Gebiet I  Stadtkern, Am Haag 

Gebiet II  Vorstadtbereiche mit überwiegender Bebauung bis 1918, Ortskern Klein-Neida 

 

werden folgende, gemäß Darstellung in den Anlagen  

1 bis 4 begrenzte Geltungsbereiche der nachfolgenden Bebauungspläne herausgenommen: 

 

- 2. Änderung des Bebauungsplanes „Grünstraße/ Spremberger Straße“ (Anlage 1) 

- 3. Änderung des Bebauungsplanes „Grünstraße / Spremberger Straße“ (Anlage 2) 

- 2. Änderung des Bebauungsplanes "Spremberger Straße / Teschenstraße" (Anlage 3) 

- Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Einzelhandelsstandort Schulstraße, östlicher Teil“ (Anlage 4). 

 

Der geänderte räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus beiliegender Übersichtskarte (Anlage 5). 

 
Artikel 2 

 
In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Hoyerswerda, 20.12.2013 

 

 

Skora 

Oberbürgermeister 
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Satzung der Großen Kreisstadt Hoyerswerda 
über die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Gewerbegebiet Hoyerswerda-Nardt, Erweite-
rung Südwest“ 
 

Schlussbekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 

1. Die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbe-

gebiet Hoyerswerda-Nardt, Erweiterung Südwest“ in 

der Fassung vom 18.12.2012 wurde entsprechend 

§ 10 Abs. 1 BauGB i. d. g. F. vom Stadtrat der Stadt 

Hoyerswerda in seiner 38. (ordentlichen) Sitzung 

am 18.12.2012, bestehend aus dem Rechtsplan 

Teil A zeichnerische Festsetzungen (Anlage 2 der 

Bekanntmachung) und dem Teil B textliche Fest-

setzungen (Anlage 3, Blatt 1 bis 4, der Bekanntma-

chung) als Satzung beschlossen. 

 

2. Parallel mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes 

wurden die Entwicklungsabsichten des zurzeit 

rechtswirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt 

Hoyerswerda (wirksam mit der öffentlichen Be-

kanntmachung am 12.07.2006) geändert. Diese 

Änderung erfolgte im Zuge der 3. Änderung des 

Flächennutzungsplanes, welche mit Bescheid des 

Landratsamtes Bautzen vom 01.10.2013 (AZ: 

621.39:HY-03) genehmigt wurde. 

 

3. Die Genehmigung der 2. Änderung des Bebau-

ungsplanes durch die obere Verwaltungsbehörde, 

erfolgte mit Bescheid des Landratsamtes Bautzen 

vom 26.02.2013 (Aktenzeichen:621.P0792). 

 

4. Der Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 

BauGB i. d. g. F. bekannt gemacht. Die Satzung 

über den Bebauungsplan tritt am Tage dieser Be-

kanntmachung in Kraft. 

 

5. Die Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 

und die Begründung zur 2. Änderung des Be-

bauungsplanes sind im Fachbereich Bau, Fach-

gruppe Stadtentwicklung der Stadt Hoyerswerda 

Markt 1 niedergelegt. Jedermann kann dort im 

Fachdienst Stadtplanung, Zimmer 1.12 während der 

Sprechzeiten 

 

Montag 8.30 – 12.00 Uhr 

Dienstag 8.30 – 12.00 Uhr + 13.00 – 16.00 Uhr  

Mittwoch geschlossen, Termine nach Vereinbarung 

Donnerstag 8.30 – 12.00 Uhr + 13.00 – 18.00 Uhr  

Freitag 8.30 – 12.00 Uhr  

 

kostenlos in die Satzungsunterlagen einsehen und 

über deren Inhalt Auskunft erlangen. 

 

Geltungsbereich: 

 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der  

2. Änderung des Bebauungsplanes ist in der Anlage 1 

dieser Bekanntmachung nachrichtlich wiedergegeben. 

Sie verläuft auf der westlichen Seite entlang des Wald-

streifens ca. 200 m neben der stillgelegten Bahnstre-

cke in Richtung Neupetershain, auf der östlichen Seite 

entlang des Gewässergrundstückes des 

Thrunegrabens, auf der nördlichen Seite und auf der 

südlichen Seite entlang der Grundstücksgrenze bereits 

bebauter Gewerbegrundstücke des Gewerbegebietes 

Hoyerswerda-Nardt, Erweiterung Südwest. 

 
Hinweise: 
 

Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 

BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 

Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Män-

gel des Abwägungsvorgangs, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-

chung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 

unter Darlegung des die Verletzung begründenden 

Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 

Weiterhin wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 

Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 

für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 

diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von 

Entschädigungsansprüchen hingewiesen. 

 

Zudem gelten nach § 4 Abs. 4 Satz SächsGemO Sat-

zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr 

nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 

zustande gekommen. Das gilt nicht, wenn 

 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft 

erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, 

der Genehmigung oder die Bekanntmachung der 

Satzung verletzt worden sind, 
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3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss  

  beanstandet hat oder 

 b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvor-

  schrift gegenüber der Gemeinde unter Be- 

  zeichnung des Sachverhalts, der die Verletz-

  ung begründen soll, schriftlich geltend ge- 

  macht worden ist. 

 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend 

gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in  

Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 

geltend machen. 

 

Hoyerswerda, den 28.01.2014 

 

 

Skora 

Oberbürgermeister 

 

 

Anlagen 
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Öffentliche Ausschreibung nach § 12 Abs. 1 
VOB/A 

 
a) Öffentlicher Auftraggeber: 

 

Stadt Hoyerswerda 

Fachbereich Innerer Service und Finanzen 

Zentrale Vergabestelle 

S. – G .- Frentzel - Str. 1 

02977 Hoyerswerda 

Tel. 03571 456549, Fax 03571 45786549 

E-Mail: Halina.Zschieschang@hoyerswerda-stadt.de 

 
b) Gewähltes Vergabeverfahren: 

Öffentliche Ausschreibung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 

VOB/A 

 

c) Die Auftragsvergabe erfolgt nicht auf elektronischem 

Weg. 

 
d) Art des Auftrages, der Gegenstand der Aus-
schreibung ist: 

 

Bauauftrag – Trockenbauarbeiten 

 
e) Ort der Ausführung: 

 

Bürgerzentrum Konrad Zuse 

Braugasse 1-2 

02977 Hoyerswerda 

 
f) Art und Umfang der Leistung: 

Das seit 1999 ungenutzte unter Denkmalschutz ste-

hende Gebäude in der Braugasse 1-2 soll wieder in 

Nutzung gehen. Dafür sind umfangreiche Umbau-, 

Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten durchzuführen.  

Bestandteil dieser Ausschreibung sind Trockenbau-und 

Akustikarbeiten in allen Teilobjekten. 

 

Vergabe-Nr.: I/60.2/14-16-VOB;  Los 11 – Trockenbau-

arbeiten 

 

350 m²  Akustik-Brandschutzdecke F90   

1250 m² Akustik-und Gipskarton-Decken in verschie-

denen Ausführungen 

550 m²  Dachgeschoß-und Drempelbekleidung F30 

250 m²  Akustik-Wandverkleidungen in verschiedenen 

Ausführungen 

200 m²  biegeweiche Unterdecken 

300 m²  biegeweiche Vorsatzschalen 

400 m²  Metallständerwände 

200 m²  Geländerverkleidung aus zementgebundenen 

Platten 

 

g) Planungsleistungen sind nicht gefordert: 

 

h) Der Auftrag ist nicht in mehrere Lose aufgeteilt. 

 
i) Ausführungsfrist: 

 

Beginn der Arbeiten: 21.04.2014 

Ende der Arbeiten: 01.10.2014 

 
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten 

 

Nebenangebote sind nur mit Abgabe eines Hauptan-

gebotes zugelassen. 

 
k) Anforderung der Vergabeunterlagen sind zu 
richten an: 

 

Die Vergabeunterlagen in Papierform sind bestellbar 

bei: 

 

SDV Vergabe GmbH 

Tharandter Straße 35 

01159 Dresden 

Tel. 0351 4203-1477, Fax 0351 4203-1460 

Mail: vergabeunterlagen@sdv.de 

URL: www.vergabe24.de 

 

Die Vergabeunterlagen in elektronischer Form werden 

auf www.vergabe24.de bereitgestellt. 

 
l) Kostenbeitrag für die Vergabeunterlagen: 

 

Papierform der Vergabeunterlagen: 57,30 EUR 

 

Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder E-Mail 

unter Angabe des Verwendungszwecks I/60.2/14/16-

VOB an die unter k) angegebene Adresse. Die Bezah-

lung kann durch Lastschrifteinzugsermächtigung, durch 

Verrechnungsscheck bzw. Überweisung auf das Konto 

der  

 

SDV Vergabe GmbH 

Ostsächsische Sparkasse Dresden 

IBAN DE84 8505 0300 3200 0662 28, 

BIC OSDDDE81XXX   erfolgen. 

 

Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang eines Zah-

lungsbeleges. Die Bestellung der Papierform ist mit 

kostenpflichtigen Zugang ebenfalls unter 

www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-

schrifteinzugsermächtigung möglich. Bei Vorliegen des 

Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im GAEB-

Format) erfolgt dessen Auslieferung bei der Papierform 

auf CD-ROM.  

mailto:vergabeunterlagen@sdv.de
http://www.vergabe24.de/
http://www.vergabe24.de/
http://www.vergabe24.de/
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Elektronische Form der Vergabeunterlagen: 23,80 EUR 

ist mit kostenpflichtigem Zugang unter 

www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-

schrifteinzugsermächtigung abrufbar. Das Entgelt wird 

nicht erstattet. 

 

m) Frist für Teilnahmeanträge  entfällt 

 
n) Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebo-
te: 

25.02.2014 14.00 Uhr 

 
o) Anschrift, an die die Angebote SCHRIFTLICH zu 
richten sind: 

Stadt Hoyerswerda 

Fachbereich Innerer Service und Finanzen 

Zimmer 1.12 

S.-G.-Frentzel-Str. 1 

02977 Hoyerswerda 

 
p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein 

müssen:  deutsch 

 
q) Eröffnung der Angebote: 

 
25.02.2014 14.00 Uhr 

 
Ort der Eröffnung der Angebote: 

Stadt Hoyerswerda 

Neues Rathaus 

S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,  

Erdgeschoss, Zimmer 1.16 

 

Bei der Eröffnung der Angebote dürfen nur Bieter und 

deren Bevollmächtigte anwesend sein. 

 
r) Geforderte Sicherheiten:  

Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der 

Auftragssumme 

Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der Ab-

rechnungssumme  

Hinweis: Die Sicherheit für die Gewährleistung ist nur 

mit Übergabe einer Bankbürgschaft möglich. Die aufge-

führte Sicherheit für Vertrags- und Mängelansprüche ist 

ab einer Abrechnungssumme von 250.000 EUR ein-

schließlich Umsatzsteuer beizubringen. 

 

s) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 16 

VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen Ver-

tragsbedingungen der Vergabeunterlagen. 

 
t) Rechtsform einer Bietergemeinschaft:  

Die Rechtsform der Bietergemeinschaft ist beliebig. 

Verlangt werden jedoch eine gesamtschuldnerische 

Haftung und die Benennung eines bevollmächtigten 

Vertreters. 

 
u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der 
Eignung des Bieters: 

· Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeummeldung 

· Nachweis der Rechts- und Gesellschaftsform mit 

entsprechendem Auszug aus dem Handelsregister 

· Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 a – i VOB/A, insbe-

sondere die Vorlage von aussagekräftigen Refe-

renzen über die Erbringung vergleichbarer Leis-

tungen 

· Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversiche-

rung 

· gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der 

Berufsgenossenschaft und der Krankenkasse 

Hinweis: Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als 

drei Monate sein. 

 

Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in 

die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bau-

unternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-

führt werden. Der Nachweis kann auch durch Eigener-

klärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur 

Eignung) erbracht werden. Hinweis: Soweit zuständige 

Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, 

deren Angebote in die engere Wahl kommen, die ent-

sprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Der Bieter 

kann die geforderten Angaben auch durch Einzelnach-

weise erbringen.  

 

v) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am: 17.04.2014 

 
w) Nachprüfstelle: 

Landesdirektion Sachsen 

Dienststelle Dresden 

Stauffenbergallee 2 

01099 Dresden 

Tel.: 0351 - 8250, Fax: 0351 - 8259999 

E – Mail: post@lds.sachsen.de 

 
SONSTIGES: 

Ergebnisse der Submission können unter Beilage eines 

frankierten und adressierten Rückumschlages im An-

gebotsschreiben angefordert werden. 

 

Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungsblatt: 

 

Online auf www.vergabe24.de am: 04.02.2014 

Gedruckte Fassung am:  07.02.2014 

 

 

Hoyerswerda, 03.02.2014

http://www.vergabe24.de/
mailto:post@lds.sachsen.de
http://www.vergabe24.de/


Ausgabe 740  Seite 31 

Informationen / Informacije 
 

Sprechtag der Handwerkskammer 
 

Für Handwerksbetriebe bietet die Handwerkskammer 

Dresden in Zusammenarbeit mit der Stadt Hoyerswer-

da gemeinsame Sprechtage an. 

 

Jeden zweiten Donnerstag im Monat steht Dirk Pan-

nenborg den Handwerksbetrieben zur Verfügung. 

 

Der nächste Sprechtag ist am 13.02.2014 in der Zeit 

von 9 bis 12 Uhr im historischen Ratssaal des Alten 

Rathauses, Erdgeschoss, Zimmer 1.19, Markt 1, in 

02977 Hoyerswerda. 

 

Die nächsten Termine für das 1. Halbjahr 2014 sind 

am: 13.03., 10.04., 08.05. und 12.06.2014 
 

Um Anmeldung wird gebeten. Termine können mit Dirk 

Pannenborg, Handwerkskammer Dresden, telefonisch 

unter 0351 4640-947 oder per E-Mail: 

dirk.pannenborg@hwkdresden.de vereinbart werden.  

Auszug aus dem Dienstleistungsangebot der HWK:  

 

- Betriebswirtschaftliche Beratung  

- Technische Beratung  

- Energie- und Umweltberatung  

- Beratung zu Messen und Ausstellungen  

- Außenwirtschaftsberatung und internationale 

Kooperationsbörse  

- EDV-Beratung  

 

Kooperationen und Wirtschaftsauskünfte (gebühren-

pflichtig) 

 

 

Stellenausschreibung – Kulturfabrik Hoyers-
werda e.V. 
 

Für den Bereich „Kulturelle Kinder- und Jugendbildung“ 

unseres Soziokulturellen Zentrums suchen wir mög-

lichst zum 1.4.2014 eine/n Projektmanager(in). 
 

Aufgabenschwerpunkte: 

 Leitung und Weiterentwicklung der Jugendkulturar-

beit des Hauses 

 Entwicklung neuer Projekte und Kulturangebote 

 Vernetzung mit örtlichen Vereinen, Verbänden, Schu-

len und anderen relevanten Institutionen 

 Kooperation mit neuen Partnern, insbesondere dem 

Naturwissenschaftlichen Zentrum (NATZ e.V.) 

 Personalführung innerhalb der Projekte 

 Mentorentätigkeit  (Praktikanten, FSJ, Bufdi) 

 Entwicklung von Ganztagsangeboten mit verschiede-

nen Schulen 

 Betreuung und Ausbau des Kulturschul-Projektes 

 Gremienarbeit und jugendpolitische Interessenvertre-

tung (u.a. Jugendhilfeausschuss) 

 Finanzleitung in Absprache mit dem Geschäftsführer 

und im Rahmen der Budgetierung 

 selbstständige Akquirierung von Projektmitteln 
 

Wir erwarten: 

 ein mit guten Ergebnissen abgeschlossenes Studium 

der Sozialarbeit oder Kultur- oder Sozialpädagogik 

bzw. vergleichbarer Qualifikation  

 Erfahrungen im Projektmanagement und Konzepti-

onserstellung  

 Kenntnis und Einfühlungsvermögen in aktuelle Ju-

gendkulturen  

 Erfahrung aus der ehrenamtlichen Jugend- und Kul-

turarbeit  

 sicheres Auftreten, Moderations- und Repräsentati-

onskompetenz 

 sicherer Umgang mit Word, Excel, Internet u. Outlook 

 Organisationstalent, Kreativität und Einsatzbereit-

schaft 

 Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit (auch Abend- und 

Wochenendarbeit)  

 Offenheit für Zusammenarbeit mit haupt- und ehren-

amtlichen Mitarbeitern 

 Mitwirkung an Kufa-relevanten Großprojekten 

 Absicherung von Hausdienste u. Wochenenddiensten 

 Zuverlässigkeit und Belastbarkeit 

 Führerschein 
 

Wir bieten:  

 abwechslungsreiche Tätigkeit  

 selbständiges Arbeiten in einem kleinen Team 

 angemessene Vergütung für eine 32 Stunden-Woche 

laut Hausvereinbarung (orientiert am TVöD)  

 ab Januar 2015 Arbeit in einem sanierten Gebäude 

im Herzen der Altstadt 

 Befristung auf zwei Jahre mit Option auf spätere 

unbefristete Anstellung  

 Stellenantritt 01.04.2014  
 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden 

Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 

bis spätestens 14. März 2014 an die 

 Kulturfabrik Hoyerswerda e.V. 

 Alte Berliner Straße 26 

 02977 Hoyerswerda 
 

Für nähere Informationen steht Ihnen der Geschäfts-

führer Uwe Proksch gern zur Verfügung. Informationen 

zur Kulturfabrik finden Sie im Internet unter www.kufa-

hoyerswerda.de. 

http://www.kufa-hoyerswerda.de/
http://www.kufa-hoyerswerda.de/
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19. Stadtfest Hoyerswerda 
 

Künstler-, Gastronomen- und Händleraufruf für das 

Stadtfest in der Neustadt von Hoyerswerda  
vom 12. bis 14. September 2014 

 

Zum 19. Mal verwandelt sich ein Teil von Hoyerswerda 

in eine Partymeile, die Spaß und gute Laune ver-

spricht. Künstler, Händler, Gastronomiestände und 

auch zahlreiche Fahrgeschäfte werden an drei Tagen 

für eine ausgelassene Stimmung sorgen. 

 

Bereichern auch Sie das 19. Stadtfest in Hoyerswerda 

und setzen Sie Akzente. 

 

Wir suchen: 

Bands, Solisten, Kabarett bis Comedy, Tanzgruppen, 

Artisten, Zauberer und Vereine 

Aussagekräftige schriftliche Bewerbungen mit Informa-

tionen bitte bis zum Freitag, 28. Februar 2014 an die 

 

Lausitzhalle Hoyerswerda GmbH 

Lausitzer Platz 4, 02977 Hoyerswerda 

Tel.: 03571-904106 / Fax: 03571-904103 

kontakt@lausitzhalle-hoyerswerda.de 

 

Imbiss-, Ausschank- und Verkaufsbetriebe 

 

Bitte nutzen Sie die Formulare auf unserer Homepage. 

http://www.stadtfest-

hoyerswerda.de/de/anmeldungen.html 

 

 

Die Bewerber sind aufgefordert den Bewerbungsunter-

lagen eine Gaststättenerlaubnis beizufügen. 

 

 

 

 

Ein Sonderamtsblatt im Rahmen der Durchführung der Wahlen 2014 erscheint am 16. Mai 2014 
 

 

 

 
Änderung der Terminkette - Amtsblatt 2014 

 

Das angekündigte Amtsblatt mit Erscheinungsdatum 16. April 2014 erscheint am 23. April 2014 
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